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 Veröffentlicht am 15.03.1988

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §75 Abs1;

Rechtssatz

Der Arbeitnehmer, der seinem Arbeitgeber durch 14 Monate keine Lohnsteuerkarte vorlegt, handelt schuldhaft, insb

dann, wenn er es beim Ausfüllen der Haushaltsliste darauf anlegt, daß ihm eine zweite Lohnsteuerkarte erst gar nicht

ausgeschrieben wird.
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